
Der folgende Vortrag wurde am 31. Juli 2021 in der Kirche Our Lady of Mount Carmel in Littleton, 

Colorado, gehalten. Das Video wurde auf YouTube veröffentlicht; der hier wiedergegebene Text 
enthält jedoch umfangreiche Endnoten mit wichtigem weiterführendem Material. Mein Ziel – vor 
allem nach der Veröffentlichung von Traditionis Custodes – ist es, die allzu zahlreichen katholi-
schen Apologeten zu widerlegen, die in ähnlicher Weise, wie sich ihre protestantischen Kollegen 
auf den heiligen Paulus berufen, unter Berufung auf lehramtliche Dokumente behaupten, der 
Papst habe absolute exekutive, legislative und judikative Macht über die Liturgie. Ich argumentiere
dagegen, daß päpstliche Macht in einem historischen, kirchlichen Kontext ausgeübt wird, der ihre 
legitime Ausübung bedingt und begrenzt und daher auch das Recht der Gläubigen begründet, 
sich unerhörten Verstößen gegen uralte Bräuche und ehrwürdige Traditionen zu widersetzen. 
Kurz gesagt: Hier geht es um eine Verteidigung der Grundlagen der traditionellen Bewegung in 
der katholischen Kirche.
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Katholische Apologeten haben im Laufe der Jahrzehnte eine Menge großartiger Arbeit geleistet. Sie haben 
so manch einen Protestanten, Mormonen, Zeugen Jehovas oder sonstige Sonderlinge widerlegt und Ju-
den, Moslems, Atheisten, Agnostikern, Neuheiden und Mitgliedern aller möglichen falschen Religionen ge-
holfen, Christus zu finden und in seine Kirche einzutreten. Dafür sind wir alle dankbar – möge ihre Arbeit in 
dieser Richtung noch lange Bestand haben.

Diese selben Apologeten schneiden allerdings nicht so gut ab, wenn sie sich mit innerkirchlichen Angele-
genheiten befassen, insbesondere wenn es darum geht, Wesen, Zweck und Grenzen der päpstlichen Un-
fehlbarkeit zu erklären. Zwar leisten sie immer noch gute Arbeit, wenn sie so großartige Texte wie Huma-
nae Vitae rechtfertigen, denn dessen Lehre steht im Einklang mit dem natürlichen und göttlichen Recht und
der Tradition der Kirche, und der Papst hat die Aufgabe, all das aufrecht zu erhalten, ungeachtet des 
Drucks, der dagegen ausgeübt wird. Wenn allerdings Päpste spektakulär schlechte Entscheidungen treffen
oder etwas lehren, das zweideutig oder male sonans (böse klingend) oder materiell fehlerhaft ist, dann ste-
hen diese Apologeten mit leeren Händen da. Sie sind dann versucht, das Problem entweder als peinliche 
Ausnahme zu ignorieren oder forsch an einen unreflektierten Ultramontanismus zu appellieren, als ob blo-
ßes Drauflosreden das Problem irgendwie zudecken könnte.

Mit dem letztgenannten Problem sind wir seit der Veröffentlichung des Motu proprio Traditionis Custodes in 
hohem Maße konfrontiert. Die meisten Kommentatoren lassen sich zwar in zwei offensichtlichere Kategori-
en einteilen: die Progressiven, die ihre Schadenfreude über die Niederlage der bösen Tradis schamlos zum
Ausdruck bringen; und fast alle anderen, die den Schritt von Papst Franziskus als ungerechtfertigt, bösar-
tig, aufrührerisch, aggressiv, undurchführbar und - die schlimmste Sünde nach dem Zweiten Vatikanum - 
als ganz und gar unpastoral ansehen. Doch gibt es da außerdem noch einen coetus selbsternannter Apolo-
geten, die in aller Eile Podcasts produziert haben, in denen sie das vermeintliche Recht des Papstes vertei-
digen, die Liturgie fast nach Belieben zu erschaffen, aufzuheben und zu verändern.

Dieser Vortrag wird keine ausführliche Kritik an Traditionis Custodes sein - das kann man momentan an 
vielen anderen Orten nachlesen.1 Vielmehr möchte ich erklären, wie wir zu diesem jetzigen absurden Punkt
gelangen konnten, daß ein römischer Papst es wagen kann, mit einem Federstrich ein ungebrochenes litur-
gisches Erbe von Jahrtausenden an den Rand zu drängen und letztlich in die Vergessenheit zu befördern; 
daß er darüber hinaus behaupten kann, die neuen Riten, die von einem Ausschuß unter Paul VI. ge-
schaffen wurden, seien die "einzige" ("unica") lex orandi, das einzige Gebetsrecht der katholischen Kirche -

https://youtu.be/a-wtRuCMGgg


und die noch größere Absurdität, daß es katholische Apologeten gibt, die ihn und sein angebliches "Recht",
dies zu tun, verteidigen.

Der grundlegende Fehler dieser Apologeten besteht darin, daß sie, wie ihre protestantischen Doppelgän-
ger, auf die Technik des proof-texting – des Korrekturtextens - verfallen sind. Anstelle sola scriptura heißt es
oft solo papa; wo der Calvinist den heiligen Paulus über die Rechtfertigung allein durch den Glauben zitiert,
zitiert der Papalist ein Konzilsdiktum über die universale päpstliche Jurisdiktion. Eigentlich neigen alle 
Kontroversisten (einschließlich der Radikaltraditionalisten) zum Proof-Texten, als ob sich damit eine Debat-
te abschließen ließe, während sie doch in Wahrheit erst anfängt. Denn man darf nicht lediglich eine Stelle 
aus der Heiligen Schrift, den Vätern, den Kirchenlehrern oder dem Lehramt zitieren, sondern man muß 
auch fragen, wann, wo, warum und wie sie gesagt wurde - mit anderen Worten, man muß ihren Kontext 
verstehen. Einige Texte sind so klar, daß sie uns die schwere Arbeit abnehmen, aber andere sind subtil, un-
vollständig, überzogen, untertrieben usw.; sie müssen in ihren Zusammenhang gesetzt werden wie Steine 
in eine Mauer. Es ist die Mauer, nach der wir suchen, nicht die einzelnen Steine, die aus ihr herausgerissen
wurden.2

So zitieren katholische Apologeten etwa gerne [die Dogmatische Konstitution] Pastor Aeternus des Ersten 
Vatikanischen Konzils (1870) über die Jurisdiktion des Papstes: 

Wir lehren demnach und erklären, daß die Römische Kirche auf Anordnung des Herrn den Vorrang der 
ordentlichen Vollmacht über alle anderen innehat, und daß diese Jurisdiktionsvollmacht des Römischen 
Bischofs, die wahrhaft eine bischöfliche ist, unmittelbar ist: Ihr gegenüber sind die Hirten und Gläubigen 
jeglichen Ritus und Ranges – sowohl einzeln für sich als auch alle zugleich – zu hierarchischer Unter-
ordnung und wahrem Gehorsam verpflichtet, nicht nur in Angelegenheiten, die den Glauben und die Sit-
ten, sondern auch in solchen, die die Disziplin und Leitung der auf dem ganzen Erdkreis verbreiteten 
Kirche betreffen. (Pastor Aeternus, Kap. 3, Nr. 2)

Sie zitieren auch gerne die Enzyklika Mediator Dei (1947) von Pius XII: "Deshalb steht nur dem Papst das 
Recht zu, eine gottesdienstliche Praxis anzuerkennen oder festzulegen, neue Riten einzuführen und gutzu-
heißen, sowie auch jene zu ändern, die er für änderungsbedürftig hält." (Nr. 58).3 Der Codex des Kanoni-
schen Rechts (1983) bekräftigt die "höchste, volle, unmittelbare und universale ordentliche Gewalt" des 
Papstes in der Kirche (Can. 331). John Monaco hebt hervor: "Da die Verwaltung der Sakramente in den 
Bereich der kirchlichen Disziplin fällt, ist es nicht überraschend, daß das Kirchenrecht die Ordnung der Li-
turgie dem Papst zuweist (Can. 838 §2) und ihm sogar die Befugnis einräumt, 'zu beurteilen oder festzule-
gen, was zu ihrer Gültigkeit erforderlich ist' (Can. 841).”4

So weit, so gut. Aber Texte so stehenzulassen, bedeutet, sie ohne Kontext zu zitieren. 

Erstens läßt sich die Liturgie nicht auf eine Frage der Disziplin reduzieren; sie betrifft immer die Glaubens- 
und Sittenlehre, wie sie von der Kirche im Laufe ihrer gesamten Geschichte verkündet wurde und wie sie 
im Lehramt jeder Epoche zum Ausdruck kommt.5 Der Papst ist kein Solist, sondern Mitglied eines Orches-
ters, und die Stimme, die er spielt, gibt es schon, bevor er sein Amt antritt - und das gilt umso mehr, je spä-
ter in der Geschichte wir uns befinden.

Zweitens existiert die päpstliche Jurisdiktion in Disziplinarangelegenheiten nicht im luftleeren Raum: Sie ist 
Bestandteil des päpstlichen Amtes, das seine eigene Natur, seinen eigenen Zweck und seine eigenen 
Pflichten hat. Die Befugnis, liturgische Riten einzuführen, abzuschaffen oder zu ändern, ist nicht eine Art 
[Ockham‘sche] Allmacht ohne Bezug zu Weisheit, Güte oder Rechtschaffenheit: Es gibt Bedingungen, die 
dem Papsttum innewohnen, welche die Befugnis begrenzen und bedingen, die ihren Gebrauch mit Autorität
oder einem Mangel daran versehen.6 Aus diesem Grund können Historiker beurteilen, wann Päpste ihre 
Macht gut oder schlecht, klug oder unklug, gerecht oder ungerecht ausgeübt haben.

Drittens: Nur weil etwas in einem lehramtlichen Dokument steht, heißt das noch lange nicht, daß es auf die 
bestmögliche Art und Weise gesagt wird, oder auf eine Art und Weise, die es nicht für ein falsches Ver-
ständnis öffnet. Ein bezeichnendes Beispiel ist Mediator Dei, in dem Pius XII. an einer Stelle das traditionel-
le Axiom lex orandi, lex credendi umkehrt, indem er sagt, daß die lex credendi die lex orandi bestimmen 
sollte; und daß dies erklärt, warum der Papst die Liturgie ändern kann, damit sie bestimmte Lehren deutli-
cher zum Ausdruck bringt.7 In gewisser Hinsicht stimmt das: Was die Liturgie bereits lehrt, wenn auch in 
verhaltener oder diffuser Form, kann sich zu einer neuen Observanz herauskristallisieren, wie etwa bei der 



Einführung des Christkönigsfestes durch Pius XI. im Jahr 1925. Das Königtum Christi bekannte die Kirche 
bereits seit Langem, und es war in der Liturgie präsent, aber der Papst wollte als Antwort auf den moder-
nen Säkularismus, daß die Liturgie diese Wahrheit auf direktere Weise lehrt.8 Es wäre jedoch falsch zu sa-
gen, daß ein Papst die Autorität hat, jeder Einfall, der ihm in den Sinn kommt, oder jedes theologische 
Lieblingsprojekt in einen liturgischen Ausdruck zu übersetzen - wie z. B. einen Sonntag gegen Waffen-
gewalt, oder – als Reaktion auf die moderne Bibelkritik – die Streichung aller Wunder aus den Lesungen, 
oder die Genehmigung eines regenbogenfarbenen Meßgewandes als Symbol für die Inklusion von LGBTQ.
Wir mögen über solche Beispiele lachen und sagen: "So etwas kann niemals vorkommen", aber so denken 
wir nur, weil wir implizit anerkennen, daß der Papst nicht derjenige ist, der grundsätzlich oder letztendlich 
die lex credendi oder die lex orandi definiert.9

Um die Beziehung zwischen dem Papsttum und der liturgischen Gesetzgebung zu verstehen, müssen wir 
mit der grundlegenden Frage beginnen: Welche Verpflichtung hat der Papst gegenüber der Tradition? Eine 
beispielhafte Antwort auf diese Frage findet sich in einer frühmittelalterlichen Quelle: dem päpstlichen Glau-
bensbekenntnis oder "päpstlichen Eid", der im Liber Diurnus Romanorum Pontificum enthalten ist, einem 
Handbuch mit Formeln, die von der päpstlichen Kanzlei verwendet wurden und von denen einige bis zum 
heiligen Gregor dem Großen zurückreichen.10 Auch wenn die genaue Verwendung dieses Eides in dem Ri-
tus, mit dem ein Papst in sein Amt eingesetzt wurde, umstritten ist, so spiegelt er doch zweifellos die Hal-
tung der Christenheit wider, denn er faßt zusammen, was von einem Papst erwartet wurde und wie die 
Päpste sich selbst sahen, wie sie sprachen und handelten. Der Text ist somit ein wertvolles Zeugnis des-
sen, was unsere Vorfahren vom Ende des ersten Jahrtausends bis zum Beginn des zweiten Jahrtausends 
als die Grenzen der päpstlichen Macht ansahen. "Die Hauptverpflichtung und die hervorragendste Eigen-
schaft eines neuen Papstes", so faßt Bischof Athanasius Schneider zusammen, "war seine unerschütterli-
che Treue zur Tradition, wie sie ihm von allen seinen Vorgängern überliefert wurde". Der Eid "nannte kon-
kret die Treue zur lex credendi (Glaubensregel) und zur lex orandi (Gebetsregel)". 

Gemäß dem Eid schwört der Papst:

Ich, (Name), von Gottes Gnaden Diakon, auserwählter und künftiger Bischof dieses Apostolischen Stuh-
les, schwöre Dir, seliger Petrus, Fürst der Apostel . . . und Deiner heiligen Kirche, deren Regierung unter
Deinem Schutz ich heute übernommen habe, daß ich den rechten und wahren Glauben, den ich in Dei-
ner heiligen Kirche vorgefunden habe, nachdem er von Christus, seinem Urheber, überliefert und von 
Deinen Nachfolgern und Jüngern bis zu meiner Wenigkeit weitergegeben wurde, mit aller Kraft bewah-
ren werde, bis ich den Geist aufgebe oder mein Blut vergieße, und daß ich mit deiner Hilfe die Schwie-
rigkeiten der Zeit mit Geduld ertragen werde; ich werde das Geheimnis der heiligen und einen Dreifaltig-
keit, die ein Gott ist, ebenso bewahren wie die leibliche Auferstehung des einzig-gezeugten Sohnes Got-
tes, unseres Herrn Jesus Christus, und die anderen Dogmen der Kirche Gottes, so wie sie durch die all-
gemeinen Konzilien und Konstitutionen der apostolischen Päpste und die Schriften der anerkanntesten 
Kirchenlehrer niedergelegt sind, das heißt alles, was die Richtigkeit Deines und unseres von Dir überlie-
ferten orthodoxen Glaubens betrifft; auch werde ich die heiligen und universalen Konzilien unverfälscht 
bewahren, und zwar bis in die kleinsten Einzelheiten. . . und ich werde predigen, was sie gepredigt ha-
ben, und in Herz und Wort verurteilen, was sie verurteilt haben; ich werde ferner alle Dekrete der apo-
stolischen Päpste, die meine Vorgänger erlassen haben, und alles, was sie in der Synode und einzeln 
verkündet und bestätigt haben, sorgfältig und von Herzen bestätigen und ungeschmälert bewahren, und 
sie mit unerschütterlicher Kraft aufrechterhalten, so wie meine Vorgänger sie errichtet haben, und mit 
gleicher Autorität verurteilen, was sie verurteilt und verworfen haben. Ich werde die Disziplin und den 
Ritus der Kirche unverletzt bewahren, wie ich sie vorgefunden und von meinen Vorgängern über-
liefert bekommen habe [disciplinam et ritum Ecclesiae, sicut inueni et a sanctis predecessoribus meis 
traditum repperi, inlibatum custodire], und ich werde das Eigentum der Kirche ungeschmälert bewahren 
und dafür sorgen, daß es ungeschmälert bewahrt wird; ich werde von der Überlieferung, die meine 
hochgeschätzten Vorgänger bewahrt und die ich empfangen habe, nichts abziehen oder verändern, 
noch werde ich irgendetwas Neues zulassen, sondern ich werde alles, was ich überliefert finde, mit aller 
Kraft bewahren und verehren, als wahrhaftiger Schüler und Nachfolger meiner Vorgänger. Sollte aber et-
was geschehen, was der kanonischen Disziplin zuwiderläuft, so werde ich es berichtigen und die heili-
gen Canones und Konstitutionen unserer Päpste als göttliche und himmlische Weisungen bewahren, 
wissend, daß ich beim göttlichen Gericht über alles, was ich bekenne, vor Dir, dessen Platz ich durch 



göttliche Herablassung einnehme und dessen Aufgabe ich mit Hilfe Deiner Fürsprache erfülle, strenge 
Rechenschaft ablegen werde.11

Ähnlich äußerte sich das Konzil von Konstanz (1414-1418) im 15. Jahrhundert über den "Papst als die er-
ste Person in der Kirche, die durch den Glauben gebunden ist, und die die Integrität des Glaubens ge-
nauestens bewahren muß":12

Da der Papst eine so große Macht unter den Sterblichen ausübt, ist es richtig, daß er umso mehr an 
die unumstößlichen Bande des Glaubens und an die Riten gebunden ist, die bei den Sakramen-
ten der Kirche zu beachten sind.

Nach dieser 39. Sitzung von Konstanz sollte der neu gewählte Papst einen Treueeid ablegen, der folgende 
Passage enthielt:

ICH, N., gewählter Papst, bekenne und bekräftige mit Herz und Mund vor dem allmächtigen Gott, des-
sen Kirche zu leiten ich mich mit seinem Beistand verpflichte, und vor dem heiligen Apostelfürsten Pe-
trus, daß ich, solange ich in diesem zerbrechlichen Leben bin, am katholischen Glauben festhalten und 
ihn bewahren werde, gemäß den Überlieferungen der Apostel, der allgemeinen Konzilien und anderer 
heiliger Väter . . und ich werde diesen Glauben unverändert bis zum letzten Punkt bewahren und ihn bis 
zum Tod und zum Vergießen meines Blutes bestätigen, verteidigen und predigen, und ebenso werde 
ich in jeder Weise die Riten, die von den kirchlichen Sakramenten der katholischen Kirche über-
liefert wurden, befolgen und beachten.13

Solche Texte sind keine bizarren Ausreißer, sondern spiegeln einen allgemeinen Konsens über die Bindung
des Papstes an die Tradition wider, und zwar eine so starke Bindung, daß bedeutende Kanonisten und 
Theologen behaupten konnten, ein Papst verdiene es, daß man ihm widersteht, wenn er sich entweder an 
der Tradition oder an dem christlichen Volk, das sich auf sie verläßt, schuldig macht. Kardinal Juan de Tor-
quemada (1388-1468) stellt fest, daß ein Papst, der "den allgemeinen Ritus des kirchlichen Gottesdienstes"
nicht einhält und "sich mit Hartnäckigkeit von der Einhaltung der allgemeinen Kirche trennt", "ins Schisma 
fallen kann", und daß man ihm weder gehorchen noch ihn "ertragen" (non est sustinendus) darf.14 Der be-
kannte Kommentator des heiligen Thomas, Kardinal Cajetan (1469-1534), rät: "Man muß einem Papst, der 
die Kirche offen zerreißt, ins Gesicht sehen und ihm widerstehen - zum Beispiel, wenn er sich weigert, 
kirchliche Pfründe zu verleihen, es sei denn gegen Geld oder gegen Dienste... Ein Fall von Simonie, auch 
wenn er von einem Papst begangen wird, muß angeprangert werden."15 Cajetan spricht von Simonie, dem 
Kauf oder Verkauf kirchlicher Ämter, was in den vergangenen Jahrhunderten offensichtlich ein massives 
Problem darstellte; dabei ist es bei Weitem nicht die schlimmste Sünde oder das größte Problem. Objektiv 
gesehen ist die Auferlegung einer schädlichen Disziplin, wie die Einführung einer gültigen, aber unzurei-
chenden und nicht authentischen Liturgie, oder ein Angriff auf die Reinheit der Lehre, sicherlich schlimmer 
als Simonie. 
Francisco Suárez (1548-1617) erklärt: "Wenn der Papst einen Befehl erläßt, der gegen die guten Sitten 
verstößt, muß man ihm nicht gehorchen; wenn er versucht, etwas zu tun, was offensichtlich der Gerechtig-
keit und dem Gemeinwohl widerspricht, ist es erlaubt, ihm zu widerstehen; wenn er mit Gewalt angreift, 
kann er mit der für eine gute Verteidigung charakteristischen Mäßigung mit Gewalt zurückgeschlagen wer-
den."16 Suárez sagt außerdem, daß der Papst schismatisch sein könnte, "wenn er alle kirchlichen Zeremo-
nien, die auf der apostolischen Tradition beruhen, umstürzen wollte".17(Man beachte, daß er "auf" sagt, 
apostolica traditione firmatas: Er spricht von der gesamten Struktur, die auf apostolischen Ursprüngen auf-
ruht. Das würde etwas von der Art des Missale Romanum von 1570 bedeuten.) Der Dominikaner Sylvester 
Prieras (1456-1523), eine führende Persönlichkeit in der Anfangsphase der Auseinandersetzung mit Martin 
Luther, erklärt, daß der Papst, wenn er die Kirche durch böse Handlungen zerstören würde,

sicherlich sündigen würde; man sollte ihm weder erlauben, so zu handeln, noch sollte man ihm in dem, 
was böse ist, gehorchen, sondern man sollte ihm mit höflichem Tadel widerstehen.... Er hat nicht die Be-
fugnis, zu zerstören; daher ist es erlaubt, ihm zu widerstehen, wenn es Beweise gibt, daß er es tut. Dar-
aus ergibt sich, daß, wenn der Papst die Kirche durch seine Anordnungen und Handlungen zerstört, ihm
Widerstand geleistet und die Ausführung seines Mandats verhindert werden kann. Das Recht auf offe-
nen Widerstand gegen den Mißbrauch der Autorität durch Prälaten ergibt sich auch aus dem Natur-
recht.18



Francisco de Vitoria (1483-1546) sagt ebenfalls: "Wenn der Papst durch seine Befehle und seine Handlun-
gen die Kirche zerstört, kann man ihm widerstehen und die Ausführung seiner Befehle verhindern." Der hei-
lige Robert Bellarmin (1542-1621) stimmt dem zu:

Wie es recht ist, sich dem Papst zu widersetzen, wenn er die Person eines Menschen angreift, so ist es 
recht, sich ihm zu widersetzen, wenn er die Seelen angreift oder den Staat bedrängt, und noch viel 
mehr, wenn er die Kirche zu zerstören trachtet. Es ist rechtmäßig, sage ich, sich ihm zu widersetzen, 
indem man nicht tut, was er befiehlt, und die Ausführung seines Willens behindert; aber es ist nicht 
rechtmäßig, ihn zu verurteilen oder zu bestrafen oder gar abzusetzen, denn er ist nichts anderes als ein 
Oberhaupt.19

Man beachte - und das ist ein entscheidender Punkt -, daß alle diese Autoritäten davon ausgehen, daß wir 
in der Lage sind zu erkennen, daß der Papst zu einem bestimmten Zeitpunkt oder mit einer bestimmten 
Politik die Seelen angreift oder die Kirche zerstört. Mit anderen Worten, der Papst kann nicht als Einziger 
darüber befinden, ob er der Kirche hilft oder schadet, als ob wir darauf warten würden, daß er verkündet: 
"Brüder und Schwestern, ich helfe jetzt der Kirche, also müßt ihr mir unbedingt gehorchen" oder "Weh mir, 
ich schade der Kirche, also dürft ihr mir widerstehen". Bei der Bewertung seiner Worte und Taten spielen 
unsere Vernunft und unser Glaube eine gewisse Rolle. Die Christgläubigen nehmen nicht einfach eine pas-
sive Haltung gegenüber päpstlichen Befehlen, Dekreten oder Handlungen ein; ihr Gehorsam ist intelligent, 
frei und verantwortungsvoll. 

Natürlich besteht die "Ausgangshaltung" eines Katholiken darin, das Beste anzunehmen, gehorchen zu 
wollen und zu folgen, so daß man sozusagen zu einer anderen Haltung gezwungen werden müßte, vor al-
lem zu einer Haltung des Widerstands; aber selbst mit dieser Aussage gibt man zu: Es ist möglich, daß ein 
Papst so falsch handelt, daß er als für die Kirche schädlich angesehen werden kann und es also verdient, 
daß man ihm widersteht. Kurzum: Das Recht, sich einem Machtmißbrauch zu widersetzen, impliziert logi-
scherweise das Recht, zu beurteilen, daß etwas ein Machtmißbrauch ist.20 Diese Fähigkeit, Mißbrauch zu 
erkennen, ist untrennbar mit dem lobenswerten und normativen Festhalten der Gläubigen an altem Brauch 
und ehrwürdiger Tradition verbunden. Damit das "Immunsystem" der Kirche in Krisenzeiten funktionieren 
kann, muß es Katholiken geben, die sich von der Autorität, sei sie nun weltlich oder kirchlich, nicht so sehr 
einschüchtern lassen, daß sie aufhören, an dem festzuhalten, was sie empfangen haben. Genau das hat 
die erste Generation der traditionellen Gläubigen im Gefolge der nachkonziliaren Liturgiereform getan.21

Um zu sehen, daß die Position, die ich hier vertrete, nicht überzogen ist, sollten wir einen berühmten Ver-
fechter dieser Position in jüngster Zeit betrachten: keinen anderen als Joseph Ratzinger. In Der Geist der 
Liturgie (Freiburg 2000, S. 142f.) schreibt Ratzinger:

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstand der Eindruck, der Papst könne eigentlich alles in 
Sachen Liturgie, vor allem wenn er im Auftrag eines ökumenischen Konzils handle. Schließlich 
ging die Idee der Vorgegebenheit der Liturgie, die nicht beliebigem Machen offensteht, im öffentlichen 
Bewußtsein des Westens weitgehend überhaupt verloren. Tatsächlich hat aber das I. Vaticanum den 
Papst keineswegs als absoluten Monarchen definiert, sondern ganz im Gegenteil als Garanten des Ge-
horsams gegenüber dem ergangenen Wort: Seine Vollmacht ist an die Überlieferung des Glaubens 
gebunden – das gilt gerade auch im Bereich der Liturgie. Sie wird nicht von Behörden 
„gemacht“. Auch der Papst kann nur demütiger Diener ihrer rechten Entwicklung und ihrer blei-
benden Integrität und Identität sein. ... Die Vollmacht des Papstes ist nicht unbeschränkt; sie 
steht im Dienst der heiligen Überlieferung.

Benedikt XVI. griff dieses Thema 2005 in seiner ersten päpstlichen Predigt im Lateran auf:

Die von Christus dem Petrus und seinen Nachfolgern übertragene Macht ist, absolut verstanden, ein 
Auftrag zum Dienen. Die Lehrvollmacht in der Kirche schließt eine Verpflichtung zum Dienst am Glau-
bensgehorsam ein. Der Papst ist kein absoluter Herrscher, dessen Denken und Willen Gesetz sind. Im 
Gegenteil: Sein Dienst garantiert Gehorsam gegenüber Christus und seinem Wort. Er darf nicht seine ei-
genen Ideen verkünden, sondern muß – entgegen allen Versuchen von Anpassung und Verwässerung 
sowie jeder Form von Opportunismus – sich und die Kirche immer zum Gehorsam gegenüber dem Wort 
Gottes verpflichten. ... Der Papst ist sich bewußt, daß er in seinen wichtigen Entscheidungen an 
die große Gemeinschaft des Glaubens aller Zeiten, an die verpflichtenden, auf dem Pilgerweg der



Kirche entstandenen Interpretationen gebunden ist. So steht seine Macht nicht über dem Wort Got-
tes, sondern in dessen Dienst; und ihm obliegt die Verantwortung dafür, daß dieses Wort in seiner Grö-
ße erhalten bleibt und in seiner Reinheit erklingt, auf daß es nicht von den ständig wechselnden Mo-
den zerrissen werde.22

Man beachte, daß Ratzinger die Freiheit des Papstes anerkennt, im Einklang mit seiner Begrenztheit zu 
handeln oder nicht zu handeln; er ist kein Automat, der immer das Richtige tun wird, sondern einer, der 
eine feierliche Pflicht erhalten hat, die er erfüllen muß, damit er der Kirche nicht schadet.

Wenn wir dieses wahrhaft katholische Verständnis des Papsttums haben - das es als ein Amt im Dienst ei-
nes heiligen Erbes sieht, das es zu empfangen, zu bewahren, zu verteidigen, zu erläutern und weiterzuge-
ben gilt -, dann folgt daraus, daß die Abschaffung der uralten liturgischen Riten überhaupt nicht in Frage 
kommt. Wie Joseph Ratzinger 1998 in einer Rede feststellte: "Es ist gut, hier daran zu erinnern, was Kardi-
nal Newman bemerkte, daß die Kirche in ihrer ganzen Geschichte niemals orthodoxe liturgische Formen 
abgeschafft oder verboten hat, was dem Geist der Kirche völlig fremd wäre." In dem Brief an die Bischöfe, 
der zusammen mit Summorum Pontificum veröffentlicht wurde,23 können wir bereits den Keim seiner be-
kannten Aussage erkennen: "Was früheren Generationen heilig war, bleibt auch für uns heilig und groß, 
und es kann nicht plötzlich rundum verboten oder gar schädlich sein. Es tut uns allen gut, die Reichtümer 
zu wahren, die im Glauben und Beten der Kirche gewachsen sind und ihnen ihren rechten Ort zu geben." 
Erinnern wir uns an die markante Aussage von Kardinal Ratzinger in einem Interview aus dem Jahr 1996: 
"Eine Gemeinschaft, die das, was ihr bisher das Heiligste und Höchste war, plötzlich als strikt verboten er-
klärt und das Verlangen danach geradezu als unanständig erscheinen läßt, stellt sich selbst in Frage. Denn
was soll man ihr eigentlich noch glauben? Wird sie nicht morgen wieder verbieten, was sie heute vor-
schreibt?”24

Wie wir soeben gesehen haben, bezieht sich Ratzinger auf Kardinal Newman als Zeugen. Werfen wir einen
Blick auf die einschlägige Passage im Text des großen Oxford-Don. In einer Predigt mit dem Titel "Ceremo-
nies of the Church" (Zeremonien der Kirche) erklärt der heilige John Henry Newman, daß die Ehrfurcht vor 
den ererbten liturgischen Formen so groß ist, daß sogar unser Herr selbst und seine Apostel, anstatt die 
christliche Liturgie neu zu schaffen, weiterhin den jüdischen Riten des Gottesdienstes folgten, die von ihnen
weiterentwickelt und in die apostolischen Riten der Messe, der Sakramente, des Offiziums, der Segnungen 
und Konsekrationen umgewandelt wurden:

Dinge des Glaubens offenbart er uns durch Eingebung, weil sie übernatürlich sind; aber Dinge der sittli-
chen Pflicht durch unser eigenes Gewissen und die göttlich geleitete Vernunft; und Dinge der Form 
[d.h. Gebetsweisen] durch Tradition und lange Gewohnheit, die uns zu ihrer Befolgung verpflich-
ten, obwohl sie nicht in der Schrift vorgeschrieben sind. ... Die Formen der Andacht sind Teile der An-
dacht. Wer kann in der Praxis Körper und Geist voneinander trennen? Was für ein Freund wäre zum 
Beispiel derjenige für uns, der uns schlecht behandelt, uns die Nahrung verweigert oder uns einsperrt 
und dann sagt, daß es unser Körper war, den er schlecht behandelt hat, und nicht unsere Seele? Und 
doch kann niemand die Religion wirklich respektieren und ihre Formen beleidigen. Auch wenn 
die Formen nicht unmittelbar von Gott sind, so hat doch der lange Gebrauch sie für uns göttlich 
gemacht; denn der Geist der Religion hat sie so durchdrungen und belebt, daß ihre Zerstörung 
für die Masse der Menschen bedeutet, das religiöse Prinzip selbst zu erschüttern und zu verdrän-
gen. In den meisten Köpfen hat der Gebrauch sie so mit dem Begriff der Religion identifiziert, daß das 
eine nicht ohne das andere ausgerottet werden kann....

Die Gottesdienste und Ordnungen der Kirche sind die äußere Form, in der sich die Religion seit Jahr-
hunderten der Welt präsentiert und die uns immer bekannt war. Die zu Gottes Ehre geweihten Orte, die 
für seinen Dienst sorgfältig ausgesonderten Geistlichen, der fromm begangene Tag des Herrn, die öf-
fentlichen Gebetsformen, die Schicklichkeit des Gottesdienstes, all diese Dinge sind uns in ihrer Ge-
samtheit heilig, selbst wenn sie nicht, wie es doch der Fall ist, göttlich sanktioniert wären. Die Riten, die 
die Kirche aus gutem Grund eingesetzt hat - denn die Autorität der Kirche stammt von Christus -,
können, wenn sie lange Zeit angewendet werden, nicht ohne Schaden für unsere Seelen abgetan 
werden.25

Wolfram Schrems kommentiert diese Passage:



Die Kirche schafft niemals gewohnheitsmäßige Gebete ab, die durch langen Gebrauch geheiligt wurden.
... Es ist immer ein Sakrileg und ein schwerer Schaden für den Glauben, wenn ein alter, geheiligter Ge-
betsbrauch abgeschafft wird. Papst Pius V., dessen tridentinische Reform des Meßbuchs alles andere 
als revolutionär war, erklärte, daß von nun an alle Riten in der lateinischen Kirche verboten seien, außer 
denen, die mehr als 200 Jahre alt waren. Pius V. kannte die Grenzen der päpstlichen Macht.26

Wenn Ratzinger den Begriff "Ritus" definiert, verbindet er ihn unmittelbar mit der Tradition, dem Inhalt des 
Glaubens und dem Akt der Weitergabe (Letzteres ist die Bedeutung des lateinischen Wortes traditio und 
des griechischen Wortes paradosis):

Der "Ritus", jene Form der Feier und des Gebets, die im Glauben und im Leben der Kirche gereift ist, 
ist eine verdichtete Form der lebendigen Tradition, in welcher der Bereich, der diesen Ritus ver-
wendet, die Gesamtheit seines Glaubens und seines Gebets zum Ausdruck bringt, und so wird zu-
gleich die Gemeinschaft der Generationen untereinander erfahrbar, die Gemeinschaft mit den Men-
schen, die vor und nach uns beten. So ist der Ritus etwas, das der Kirche zugute kommt, eine lebendige
Form der Paradosis, der Weitergabe der Tradition.27

Mit anderen Worten, noch einmal: lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Der Ritus entwickelt sich im Laufe 
der Zeit im Schoß der Kirche als Ausdruck dessen, was sie ist, was sie glaubt, wie sie betet, und er wird 
daher der Kirche in den aufeinanderfolgenden Zeitaltern immer wieder gegeben. Der Papst kann und darf 
diese Überlieferung nicht unterbrechen oder sie in eine andere Richtung lenken, sondern muß vielmehr der
"Diener der Diener Gottes" sein, der zu ihrer getreuen Umsetzung beiträgt.

Deshalb konnte Kardinal Ratzinger diese kraftvollen Worte darüber schreiben, was in der Zeit nach dem 
Konzil schief gelaufen ist:

Die Liturgiereform hat sich in ihrer konkreten Umsetzung noch weiter von ihrem Ursprung entfernt. Das 
Ergebnis war nicht Wiederbelebung, sondern Verwüstung. An die Stelle der gewordenen Liturgie hat 
man die gemachte Liturgie gesetzt. Man ist aus dem lebendigen Prozeß des Wachsens und Werdens 
heraus umgestiegen in das Machen. Man wollte nicht mehr das organische Werden und Reifen des 
durch die Jahrhunderte hin Lebendigen fortführen, sondern setzte an dessen Stelle - nach dem Muster 
technischer Produktion – ein Machwerk, das platte Produkt des Augenblicks.28

Ratzinger befürwortete eine schrittweise und konservative Liturgiereform. Auch wenn er die sakramentale 
Gültigkeit des Novus Ordo stets anerkannte, sah er klar den Bruch, welcher durch einen Papst entstanden 
war, der im Gegensatz zu Hunderten seiner Vorgänger nicht als Gärtner, sondern als Mechaniker oder Ma-
cher gehandelt hatte, was zu einer Form der römischen Liturgie führte, die sich so sehr von der vorange-
gangenen Tradition unterschied, daß ihre Einführung als Jahr Null, als Beginn einer neuen "Tradition" und 
nicht als Fortführung der alten Tradition angesehen werden konnte. Deshalb konnte Benedikt XVI. die bei-
den Liturgien als zwei "Formen" bezeichnen und ihre Koexistenz vorschlagen; er konnte sich keinen ande-
ren päpstlich verantwortbaren Ausweg aus der Sackgasse vorstellen, als zuzulassen, daß das, was er als 
die Stärken jeder "Form" ansah, auf die jeweils andere abfärbt, zu ihrer "gegenseitigen Bereicherung". Wie 
verworren seine Lösung auch gewesen sein mag, so müssen wir doch feststellen, daß sie (vielleicht ironi-
scherweise) gewählt wurde, weil sie am besten mit einer traditionellen Vision des Papsttums übereinstimm-
te: Der Papst, der vor allem darauf bedacht ist, das weiterzugeben, was er erhalten hat - auch wenn eini-
ges von dem, was er erhalten hat, problematisch ist -, fördert allmähliche, organische Prozesse, anstatt 
plötzliche "Lösungen" aufzuerlegen, die weiteres Chaos verursachen.29

Sicher können wir jetzt besser erkennen, warum der erste und grundlegendste Fehler der päpstlichen 
Apologeten darin besteht, anzunehmen, daß die Liturgie lediglich "disziplinarisch" ist30 und daß die "univer-
sale, unmittelbare" Jurisdiktion des Papstes ihn mit der Macht ausstattet, alles zu ändern - mit Ausnahme 
der sogenannten "Formen der Sakramente".31 Die Apologeten können dafür zwar Beweistexte anführen, 
aber damit lösen sie diese aus dem Kontext der lebendigen Tradition heraus, der zugleich diachron [im Ver-
lauf der Zeit] und synchron [zu einem bestimmten Zeitpunkt] ist und der die Grenzen für die Ausübung einer
solchen Macht festlegt. Sebastian Morello bringt diesen Punkt sehr gut zum Ausdruck:

Die Regierung ist per se zum Schutz der Gesellschaft und ihrer Lebensweise da, damit die Gesellschaft 
die Ziele erreichen kann, für die menschliche Gemeinschaften gebildet werden; die Regierung ist nicht 
der Schöpfer der Gesellschaft. Auch der Papst und die Bischöfe haben den Auftrag, die ihnen überliefer-



te Tradition zu bewahren und weiterzugeben (2 Thess 2,15), und dürfen sie nicht verwerfen oder aufhe-
ben oder sich eine eigene neue Version ausdenken. Die Tradition der Kirche, sowohl der Glaube als 
auch die Praxis, gehört nicht ihnen, sie können mit ihr nicht machen, was sie wollen. Die Tradition der 
Kirche gehört der Gesamtheit der Gläubigen. Die Bischöfe (einschließlich des Papstes) sind die Hüter 
und Diener dieser Tradition. Sie können niemals die Schöpfer oder Eigentümer der Lehre, der Praxis 
oder des liturgischen Lebens der Kirche sein, sondern haben die Aufgabe, das gemeinsame religiöse 
Erbe aller Gläubigen zu schützen und zu verkünden. Wenn Päpste und Bischöfe so tun, als sei die Tra-
dition der Kirche ihr Eigentum, mit dem sie tun und lassen können, was sie wollen, während die übrigen 
Gläubigen es nur zu akzeptieren haben, ist das die gröbste Form des Klerikalismus.32

Wie John Henry Newman erkannte, ist päpstliche Autorität gerade im Kontext der gemeinschaftlichen Tra-
dition sinnvoll: Sie dient dem offensichtlichen Zweck, Korruption zu verhindern und mögliche Schwierigkei-
ten zu lösen. Sie ist keine frei schwebende Abstraktion, sondern ein Dienst an einem bestimmten Erbe, bei 
dem es sich in erster Linie um das geoffenbarte Glaubensgut handelt, aber auch um ein Erbe an kirchli-
chen Traditionen und Bräuchen, die mit ihm gewachsen sind und es zum Ausdruck bringen und schützen. 
Diese Gesamtheit ist dem Papst zur Aufbewahrung und Weitergabe anvertraut. Ja, wir alle wissen, daß 
kleine Ergänzungen oder Änderungen möglich und manchmal wünschenswert sind, aber die allgemeine 
Übereinstimmung unter den Kanonisten und Theologen geht dahin, daß diese Ergänzungen und Änderun-
gen so beschaffen sein sollten, daß sie mit dem, was bereits vorhanden ist, in Einklang stehen und es re-
spektieren.

Zu sagen, daß einzig und allein der Papst bestimmen kann, wann und wie er seine Disziplinargewalt aus-
übt, bedeutet, daß es keine Möglichkeit gibt, daß der Papst sie jemals mißbrauchen kann - oder überhaupt 
jemanden oder etwas mißbrauchen kann. Es bedeutet, daß er Rechte, aber keine Pflichten hat; Macht, 
aber keine – natürlichen – göttlichen, kirchlichen – Grenzen für seine Macht. Diejenigen, die behaupten, 
der Papst habe die Autorität, einen uralten liturgischen Ritus aufzuheben oder abzuschaffen und ihn durch 
eine neue Konstruktion zu ersetzen, zeigen, daß sie den historischen konfessionellen Katholizismus zu-
gunsten einer Karikatur aufgegeben haben. Es handelt sich um eine reductio ad absurdum des Papsttums, 
welche den protestantischen und orthodoxen Polemikern in die Hände spielt, die völlig zu Recht dagegen 
Einspruch erheben würden.33

Um die Absurdität zu verdeutlichen, auf die der Katholizismus zwangsläufig reduziert würde, wenn man die 
logischen Konsequenzen der hyperpapalistischen Linie verfolgt, sollten wir vier Fragenkomplexe be-
trachten, die sich ergeben könnten.34

1. Kann der Papst ganze Teile der Messe abschaffen - z.B. anordnen, daß die Messe nur die Messe 
der Gläubigen oder die Liturgie der Eucharistie ist und nicht zusammengehört mit der Messe der 
Katechumenen oder der Liturgie des Wortes?

2. Welchen Ermessensspielraum hat der Papst bei der Änderung von Festtagen und liturgischen Jah-
reszeiten? Kann er das Datum von Weihnachten ändern? Könnte er Weihnachten oder Ostern ganz
aus dem liturgischen Kalender streichen? Könnte er die Fastenzeit und den Advent aus dem Kalen-
der streichen?

3. Kann der Papst den byzantinischen Ritus ändern und vorschreiben, daß dieser nur noch in Latein 
(oder in Esperanto) zelebriert wird? Kann er den byzantinischen Ritus vollständig abschaffen? Kann
er eine Kirche sui juris des byzantinischen Ritus dazu zwingen, den armenischen Ritus zu verwen-
den?

4. Kann der Papst einen völlig neuen liturgischen Ritus schaffen, der keinen Vorgänger hat? Könnte er
einen amazonischen Ritus schaffen, der keine Ähnlichkeit mit dem römischen Ritus hat? Könnte er 
den Ritus der lateinischen Kirche durch den amazonischen Ritus oder den byzantinischen Ritus er-
setzen? Würde diese Annahme den byzantinischen Ritus zum römischen Ritus machen, da er dann
ja faktisch der Ritus der Kirche in Rom wäre?

Auf all diese Fragen müßte ein hundertprozentiger Papalist streng genommen mit "Ja" antworten. Es geht 
nicht darum, ob der Papst so etwas tun wird, sondern ob er es kann und ob er es darf. Und da gibt es nur 
zwei Möglichkeiten. Entweder hat er die Macht, es zu tun - er könnte ein Dekret mit Gesetzeskraft erlassen 
-, aber es fehlt ihm die (moralische) Autorität, es zu tun; oder er hat faktisch überhaupt keine solche Macht: 



Er kann ein verfahrensmäßig gültiges Dekret erlassen, das aufgrund seines Inhalts nicht rechtsgültig wäre 
(was nach Ansicht der Naturrechtler möglich ist). Im ersten Fall erläßt er ein verfahrensrechtlich gültiges 
und rechtsverbindliches Dekret, das moralisch falsch ist; im zweiten Fall erläßt er ein Dekret, das nichtig ist,
da es keine Rechtswirkung hat.35 In beiden Fällen würde das daraus resultierende Gesetz oder der An-
schein eines Gesetzes der Kirche schweren Schaden zufügen, und der Gesetzgeber selbst würde sich ei-
ner schweren Sünde schuldig machen.36 Wenn es sich um ein schlechtes Gesetz handelt, wäre es richtig, 
für seine Aufhebung oder Änderung zu arbeiten und zu beten und sich zu bemühen, seine Auswirkungen 
so weit wie möglich abzuschwächen; wenn es sich um ein ungerechtes Gesetz und daher überhaupt nicht 
um ein Gesetz handelt, könnten wir es mit Recht ignorieren und frei seinen Bestimmungen zuwider han-
deln.

Solche Fragen wie die vier oben genannten helfen uns, die impliziten oder expliziten Grenzen zu erkennen,
die bestehen, bevor ein Papst überhaupt an die Macht kommt, und die unterhalb und jenseits seines Amtes
bestehen. Die liturgischen Realitäten sind konkret und definitiv; sie sind echte Regula oder Regeln für die 
Kirche. Deshalb hat Massimo Viglione sicher Recht, wenn er sagt:

Die Lex Orandi der Kirche ist ja keinesfalls ein von einem Parlament beschlossenes oder von einem 
Souverän verordnetes "Gebot" des positiven Rechts, das jederzeit zurückgenommen, geändert, ersetzt, 
verbessert oder verschlechtert werden kann. Die Lex Orandi der Kirche ist auch nicht ein bestimmtes 
und festgelegtes "Ding" in Zeit und Raum, sondern die kollektive Gesamtheit der theologischen und 
spirituellen Normen und der liturgischen und pastoralen Praxis der gesamten Kirchengeschich-
te, von der Zeit des Evangeliums - und speziell von Pfingsten - bis heute. Obwohl sie offensichtlich 
in der Gegenwart lebt, ist sie doch in der gesamten Vergangenheit der Kirche verwurzelt. Es handelt 
sich also nicht um etwas Menschengemachtes - ausschließlich Menschengemachtes -, das der letzte 
Chef nach Belieben ändern kann. Die Lex Orandi umfaßt alle zwanzig Jahrhunderte der Kirchenge-
schichte, und es gibt keinen Menschen, auch keine Gruppe von Menschen auf der Welt, die dieses 
zwanzig Jahrhunderte alte Depositum verändern kann. Es gibt keinen Papst, kein Konzil und kein Epi-
skopat, die das Evangelium, das Depositum Fidei oder das universale Lehramt der Kirche ändern kön-
nen. Auch die Liturgie aller Zeiten kann nicht [entscheidend] verändert werden.37 

Erinnern wir uns an eine Tatsache, die uns heute erstaunlich vorkommt, die aber während des größten Teils
der Kirchengeschichte niemanden überrascht hätte: Die Liturgie der westlichen Kirche oder des lateini-
schen Ritus existierte in ihren vielen Varianten 1 500 Jahre – also ganze 15 Jahrhunderte – lang, bevor 
auch nur ein einziger Papst die päpstliche Autorität ausübte, ein liturgisches Buch zu kodifizieren oder zu 
definieren: Der heilige Pius V. unternahm als Reaktion auf die protestantische Revolte den schwerwiegen-
den Schritt, eine endgültige Ausgabe oder editio typica eines Ritus zu erstellen, der jahrhundertelang als 
verbindlicher Brauch verwendet worden war. Pius V. hat also keineswegs "sein eigenes Meßbuch gestaltet"
(wie manche in Unkenntnis der Sachlage nach wie vor behaupten), sondern er hat die konservativste Maß-
nahme ergriffen, die unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich war: Er handelte, um die Traditi-
on vor dem massiven häretischen Ansturm mit dessen unzähligen Neuerungen zu bewahren.

Kardinal Raymond Leo Burke, einer der bedeutendsten Kirchenrechtler der katholischen Kirche und jah-
relang oberster Kirchenrechtler des Vatikans, vertritt in einem Abschnitt, der alle unsere bisherigen Überle-
gungen zusammenfaßt, denselben Standpunkt.

Kann der Papst den usus antiquior rechtlich außer Kraft setzen? Die Fülle der Macht (plenitudo potesta-
tis) des Papstes ist die Macht, die notwendig ist, um Lehre und Disziplin der Kirche zu verteidigen und 
zu fördern. Es handelt sich nicht um eine "absolute Macht", die die Befugnis einschließen würde, die 
Lehre zu ändern oder eine liturgische Disziplin abzuschaffen, die in der Kirche seit der Zeit von Papst 
Gregor dem Großen und sogar noch früher lebendig ist. … Unser Herr, der das wunderbare Geschenk 
des usus antiquior gemacht hat, wird nicht zulassen, daß er aus dem Leben der Kirche getilgt wird. 

Es ist daran zu erinnern, daß aus theologischer Sicht jede gültige Feier eines Sakraments allein da-
durch, daß es ein Sakrament ist, jenseits jeder kirchlichen Gesetzgebung auch eine gottesdienstliche 
Handlung und damit auch ein Glaubensbekenntnis ist. In diesem Sinne ist es nicht möglich, das Römi-
sche Meßbuch nach dem usus antiquior als gültigen Ausdruck der lex orandi und damit der lex credendi 



der Kirche auszuschließen. Es handelt sich um eine objektive Realität der göttlichen Gnade, die nicht 
durch einen bloßen Willensakt selbst der höchsten kirchlichen Autorität geändert werden kann.38

Wenn Apologeten also unverdrossen behaupten: "Der Papst kann die Liturgie ganz nach eigenem Gutdün-
ken verändern", könnten wir unterbrechen, um höflich zu widersprechen. Der Papst oder andere Instanzen 
in der Hierarchie können Gesetze für die Liturgie erlassen, im Sinne der Bedingungen, die sie umgeben, 
der gedruckten Ausgaben, der Qualifikationen der Amtsträger usw., aber sie erlassen keine Gesetze für die
Liturgie an sich. Machtfülle bedeutet die Macht, alles zu tun, was (rechtmäßig) getan werden kann, nicht je-
doch die Macht, alles zu tun, was derjenige, der sie ausübt, will.39 Wenn die Aussage "der Papst kann die 
Liturgie ändern, wie es ihm gefällt", ohne Einschränkung akzeptiert wird, dann bedeutet die Tradition im 
Grunde gar nichts. Und das ist keine katholische Auffassung (und war es auch nie), sondern eine nomina-
listische und voluntaristische.40 Der katholische Maßstab wird von Pater John Hunwicke eindringlich formu-
liert:

Die heilige Tradition, die natürlich die Heilige Schrift als eine ihrer Leitstrukturen hat – die heilige Traditi-
on, die sich Tag für Tag vor allem in der Liturgie manifestiert – die heilige Tradition ist unsere eigentliche 
Herrin. Die heilige Tradition ist die letzte und alles beherrschende auctoritas im Leben des Hauses Got-
tes. Keine auctoritas kann in Erlassen Bestand haben, welche offenkundig die heilige Tradition untergra-
ben.41

***

In diesem Vortrag habe ich mich nicht eingehend mit den einzelnen Bestimmungen von Traditionis Custo-
des oder der Begründung von Papst Franziskus für seine Entscheidung im Begleitschreiben befaßt.42 Da 
das Thema jedoch in aller Munde ist, scheint angebracht, es direkter anzusprechen. 

Vor einigen Tagen (am 29.7.2021) schrieb Kardinal Walter Brandmüller einen kurzen Artikel, in dem er dar-
auf hinwies, daß ein Gesetz, das nicht "rezipiert" oder "gebilligt", d.h. in der Praxis beiseitegelassen und 
nicht befolgt wird, in der kanonischen Tradition als nicht vollwertiges Recht anerkannt wird. Er sagt außer-
dem, daß es Situationen gibt, in denen das Gewohnheitsrecht die Verbindlichkeit eines neuen Gesetzes, 
das ihm widerspricht, aufheben kann; das kanonische Recht sieht Gewohnheiten vor, die sich über eine 
entgegenstehende Gesetzgebung hinwegsetzen. Schließlich erinnert uns Seine Eminenz daran, daß ein 
zweifelhaftes Gesetz nicht bindend ist, d.h. wenn die Relevanz, die Anwendbarkeit oder die Vereinbarkeit 
des Gesetzes mit anderen Gesetzen unklar oder problematisch ist, hat es keine volle Rechtskraft. Und das 
trifft sicherlich auf dieses fehlerhafte und kanonisch schlampige Motu proprio zu. Ich würde sogar noch 
weiter gehen und behaupten, daß das Motu proprio überhaupt keine Rechtskraft besitzt - mit anderen Wor-
ten, es ist unrechtmäßig oder illegitim, weil es auf mehreren nachweisbaren Unwahrheiten beruht und Wi-
dersprüche und Unklarheiten enthält, die seine Anwendung willkürlich und unsicher machen würden.43

Selbst wenn wir der Argumentation halber zugestehen würden, daß das Dokument Rechtskraft hat (zumin-
dest soweit es verständlich ist) und daß seine Bestimmungen in den Bereich dessen fallen, was der Papst 
tun kann, hätten wir dennoch das Recht und die Pflicht, uns für seine Aufhebung einzusetzen und ihm auf 
jede uns mögliche Weise zu widerstehen. Denn es wäre immer noch ein tyrannischer Gebrauch von Macht,
mit dem ein Hierarch über seine Untertanen herrscht und sie dessen beraubt, was ihnen gehört, und in der 
Tat letztlich die Liquidierung einer Minderheit in der Kirche anstrebt, ähnlich wie die Kommunistische Partei 
Chinas, mit der der Vatikan eine geheime Allianz unterhält, ethnische und religiöse Minderheiten zu-
sammentreibt und sie in "Umerziehungslager" steckt, wo sie lernen können, wie man ein vorbildlicher 
chinesischer Bürger wird.

Wie sind wir an diesen Punkt gelangt, an dem wir statt eines Papstes, der die Tradition empfängt, bewahrt, 
fördert und weitergibt, einen Papst haben, der versucht, einen globalen Krieg gegen Katholiken, gegen 
Priester, Ordensleute und Laien zu entfesseln, die das tun, was eigentlich er tun sollte? Das ist eine 
gewaltige Frage, für die ein weiterer Vortrag nötig wäre, aber lassen Sie mich eine Antwort in groben Zügen
skizzieren. Es gibt zwei Hauptursachen.

Die erste Ursache ist das, was ich "den Geist von Vatikanum I" genannt habe - Vatikanum I, wohlgemerkt. 
Dieses Konzil gab eine enge Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit zusammen mit einer breiten Beschrei-
bung der einzigartigen Stellung des Papstes als Stellvertreter Christi im sichtbaren Leib der Kirche auf Er-
den. Tragischerweise wurde die Konstitution Pastor Aeternus, anstatt in ihrer Bescheidenheit akzeptiert und



in Kontinuität mit dem umfassenderen Verständnis der Beziehung des Papsttums zur Tradition, das ich in 
diesem Vortrag zusammengefaßt habe, verstanden zu werden, von vielen als Bestätigung eines Hyperpa-
palismus aufgefaßt, der alle Autorität, alle Wahrheit, alles Recht und die Gesamtheit der "katholischen Iden-
tität" im päpstlichen Amt und in der Person des Papstes konzentriert, als ob diese dann vom Papst auf jede
andere Autorität ausstrahlen würde. 
Obwohl die übertriebensten Ultramontanen auf dem Konzil unterlagen, überlebte ihr Papstkult nicht nur, 
sondern blühte auf und führte im Laufe der Zeit zum Phänomen des Superstar-Papstes, von dem jedes 
Wort und jede Handlung sofort über den ganzen Globus zu einem nach Führung lechzenden Publikum 
übertragen wird. Dieser Umstand hat den katholischen Instinkt dafür geschwächt, die Wahrheit des Glau-
bens aus einem reichen Netz von Quellen zu empfangen, durch welches die Wahrheit zu uns kommt: Die 
Heilige Schrift, die heilige Tradition, die Denkmäler der kirchlichen Überlieferung (deren wichtigste die heili-
ge Liturgie ist), die Kirchenväter und -lehrer, die großen mystischen und asketischen Heiligen, die Volks-
frömmigkeit und die Bräuche. Darüber hinaus wurde durch diesen Umstand eine neue Art von Erkenntnis-
theorie eingeführt, bei welcher der Zugang zur Wahrheit nicht so sehr durch die Anwendung der Tugend 
des Glaubens und der Macht der Vernunft auf ihre eigentlichen Gegenstände erfolgt, sondern durch die 
Unterwerfung des eigenen Verstandes und Willens unter den Verstand und Willen eines hierarchischen 
Vorgesetzten, der als einziger und ausreichender Maßstab für die Wahrheit angesehen wird. Gehorsam 
wird dann so umgedeutet, daß man sich seines eigenen Wissens und Urteilsvermögens entledigt, um sich 
mit dem Inhalt füllen zu lassen, der einem vorgesetzt wird, ohne zu fragen, inwiefern er mit irgendeinem an-
deren Inhalt aus irgendeiner anderen Quelle in Einklang steht oder nicht. Nun geht es im Katholizismus von
Natur aus um hierarchische Unterordnung, und die Tugend des Gehorsams ist für uns ein hohes Gut; aber 
wie wir wissen, ist corruptio optimi pessima, die Verderbnis des Besten das Schlimmste: Es gibt eine richti-
ge und eine falsche Unterordnung, einen wahren und einen falschen Gehorsam, und der Unterschied kann 
dramatisch sein. Solche Unterscheidungen werden selten gemacht, weil wir alle unter dem Einfluß einer 
übertriebenen jesuitischen Vorstellung von blindem Gehorsam stehen (die ich nicht dem heiligen Ignatius 
von Loyola anlasten will, dessen Geburtstag ins ewige Leben wir Anfang August feiern, sondern eher sei-
nen Nachfolgern44), und infolgedessen haben wir einen umfangreicheren sensus Catholicus für die Normen
verloren, die das christliche Leben und Denken bestimmen. 
Um auf den Ultramontanismus zurückzukommen: Wir sehen in ihm ein Zusammentreffen mehrerer Fak-
toren: eine wachsende Tendenz der Kirche, den Absolutismus des modernen Staates zu imitieren, in Ver-
bindung mit dem Zusammenbruch zwischengeschalteter, untergeordneter rechtlicher Strukturen und kultu-
reller Gravitationszentren, die sozusagen als gegenseitige Kontrollinstanzen ("checks and balances") ge-
gen zentralisierte Autorität und monopolisierende Ideen fungierten;45 eine Art von Klerikalismus und Trium-
phalismus, die mit der Feier der Würde des Priestertums und der Herrschaft Christi, des Königs, überhaupt 
nichts zu tun hat; und, wie ich bereits erwähnt habe, eine jesuitische Vorstellung von blindem Gehorsam 
gegenüber religiöser Autorität. Nimmt man all diese Dinge zusammen, so gelangt man zu der Auffassung, 
daß die Kirche von einem absoluten Monarchen regiert wird,46 dessen Ideen a priori richtig sind, dessen 
Wille Gesetz ist und dessen Macht alle Geschichte, Gewohnheit, Tradition und sogar frühere lehramtliche 
Inhalte unendlich übersteigt. Er ist ein delphisches Orakel, ein sterblicher Gott, ein Abbild der göttlichen All-
macht, eine Konzentration des gesamten Katholizismus. Selbstverständlich ist das nicht das Papsttum und 
kann es auch gar nicht sein.47

Der zweite Grund für unsere Krise ist der Modernismus, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
aufkam und während der Regierungszeit von Pius X. einen ersten Höhepunkt erreichte, um dann, nachdem
er in den Untergrund gegangen war, während des Pontifikats von Pius XII. mit größerer Wucht wieder auf-
zutauchen, woraufhin er in das Zweite Vatikanische Konzil einfloß und einen unbestreitbaren Einfluß auf die
Formulierung der Dokumente sowie deren Umsetzung ausübte. Das gesamte Programm der "Modernisie-
rung" erhielt nicht nur eine pastorale oder praktische Dimension, die möglicherweise unschuldig war, son-
dern auch eine theologische, die ideologisch wurde: eine Anpassung der Kirche an die Ideale und Werte 
der liberalen, vom Zeitalter der Revolutionen hervorgebrachten Welt, in perfektem Widerspruch zu den Ver-
urteilungen im Verzeichnis der Irrtümer (Syllabus Errorum) von Pius IX.48 
Bis hin zu Johannes XXIII. waren die Päpste mehr oder weniger entschieden antimodernistisch. Nach Jo-
hannes XXIII. wird die Situation ambivalenter, verwirrender und anarchischer, da die Päpste mit zwei Zun-
gen zu sprechen scheinen: Manchmal bekräftigen sie die traditionelle Lehre, und manchmal scheinen sie 
ihr zu widersprechen, sie mit fremden Ideen zu vermischen oder sie einfach totzuschweigen.49 



Mit Papst Franziskus sind wir jedoch in eine neue Phase eingetreten, in der sich der Modernismus auf die 
eine oder andere Weise mit fast allem, was der Papst sagt und tut, vermischt; das ist gar nicht schwer zu 
beweisen. Im Pontifikat von Franziskus haben sich also die beiden Strömungen vermischt: Er vereint in ei-
ner Person den Geist des Ersten Vatikanischen Konzils und den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
eine ultramontanistische Vision der päpstlichen Führung und eine modernistische theologische Ausrich-
tung50 – eine wahrhaft monströse Kombination und die größte Prüfung, der sich die Kirche je gegenüber-
sah, auch wenn die meisten Katholiken so vernarrt in die Moderne und so begeistert von der päpstlichen 
Autorität sind, daß sie dazu neigen, es für schlimmer zu halten, wenn der Papst eine Mätresse hätte oder 
Simonie praktizieren würde. Ich erinnere gerne daran, daß Papst Alexander VI. – ein Borgia, der mit zwei 
Mätressen, verheirateten Frauen, mindestens sieben Kinder gezeugt hat und seine Verwandten mit Ämtern
überhäufte – seinen Begierden und seinem Ehrgeiz zwar nicht widerstehen konnte, aber er hat es nie 
gewagt, die Liturgie der katholischen Kirche, ihre Doktrin, ja selbst ihre moralischen Lehren anzutasten, die
er selbst verletzte.51 So hat er beispielsweise keine liturgischen Texte unterdrückt, die von Sünde, Gericht, 
Tod und der Realität der Hölle sprechen;52 oder von der Notwendigkeit, die irdischen Güter zu verachten 
und sich nach den himmlischen zu sehnen.53 Er hat nicht erklärt, daß die Todesstrafe falsch sei oder daß 
geschiedene und zivil wiederverheiratete Katholiken die Sakramente ohne Reue empfangen könnten. Sol-
che himmelschreienden Zuwiderhandlungen gegen Wesen, Zweck und die Grenzen des Papsttums blieben
Paul VI. und Franziskus vorbehalten.

Nachdem ich diese ungeheuerlichen Aussichten eröffnet habe, muß ich diesen Vortrag abschließen. Wie 
sollten wir als Katholiken auf eine wirklich katastrophale Situation in der Kirche reagieren? Die Antwort ist 
so einfach wie alt: ora et labora, bete und arbeite. Auf diese Weise haben die benediktinischen Mönche und
Nonnen das Licht des Glaubens in den dunklen Jahrhunderten am Brennen gehalten und den Grundstein 
für die darauf folgende glorreiche Zeit des Hochmittelalters gelegt, das Christentum in seiner Blütezeit. Wir 
sind in ein neues dunkles Zeitalter geraten, aber unsere Werkzeuge müssen die gleichen sein wie die von 
damals. Ein Teil unserer Arbeit muß die Arbeit des Studierens sein: Wir müssen Bücher lesen - nicht nur re-
ligiöse Bücher -, die uns helfen, zu verstehen, klar zu denken, gut zu handeln und unseren Mitmenschen 
gute Erklärungen zu geben. Nicht jeder ist dazu berufen, ein Gelehrter zu sein, aber jeder kann sich täglich 
Zeit für zehn oder zwanzig Seiten nehmen. Ich möchte vor allem vier Bücher empfehlen, die mit meinem 
Thema zu tun haben:

1. Bischof Athanasius Schneiders Christus Vincit: Der Triumph Christi über die Finsternis dieser Zeit. Wenn 
ich gefragt werde: "Was soll ich lesen, um die gegenwärtige Krise in der Kirche zu verstehen, wie wir hier-
hergekommen sind und wie wir aus ihr herauskommen?", empfehle ich immer dieses Buch, das mit der 
Klarheit, Stärke, Freundlichkeit und Orthodoxie geschrieben ist, für die Bischof Schneider berühmt ist.

2. Roberto de Matteis Love for the Papacy and Filial Resistance to the Pope in the History of the Church. 
Wir müssen wissen, daß es in der Geschichte Zeiten gegeben hat, in denen Päpste lehrmäßig oder aus 
Gründen der Vorsicht Fehler begangen haben, gegen die von Mitgliedern der Kirche legitimerweise Wider-
stand geleistet wurde. Es ist tröstlich - sowohl in der heutigen Bedeutung des Wortes (beruhigend) als auch
in seiner altmodischen Bedeutung (stärkend, anspornend) - zu wissen, daß es Präzedenzfälle für einen sol-
chen Widerstand gibt und wie sie aussahen. Die göttliche Vorsehung erweckt die richtigen Menschen zum 
richtigen Zeitpunkt.

3. Defending the Faith Against Present Heresies, herausgegeben von John Lamont und Claudio Pierantoni.
Die beste einbändige Kritik an der Theologie und der Kirchenführung von Papst Franziskus. Wie ich bereits
sagte, ist der Kontext für das Verständnis sehr wichtig, und dieses Buch bietet einen reichhaltigen und voll-
ständigen Kontext, um die Bedeutung und Funktion von Traditionis Custodes zu erfassen.

4. Und schließlich: Are Canonizations Infallible? Revisiting a Disputed Question  . Viele traditionelle Katholi-
ken haben sich an der überstürzten Heiligsprechung der drei Päpste des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
nämlich Johannes XXIII., Paul VI. und Johannes Paul II., gestört. Diese Sammlung bietet eine ausgezeich-
nete Einführung in die Geschichte der Heiligsprechung, die Änderungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten
an dem Verfahren vorgenommen wurden, das Wesen und die Ziele der päpstlichen Unfehlbarkeit, und 
schließlich Gründe, die Unfehlbarkeit von Heiligsprechungen in Frage zu stellen - mit anderen Worten, es 
wird dargelegt, daß einige Heiligsprechungen fehlerhaft sein können und daß dies eine Auffassung ist, die 
Katholiken vertreten dürfen.

https://www.amazon.com/Are-Canonizations-Infallible-Revisiting-Disputed/dp/1989905641
https://www.amazon.de/Christus-VINCIT-Triumph-Christi-Finsternis/dp/3863572696


Was können wir also tun? Ich möchte eine kürzlich gemachte Äußerung von Dr. Joseph Shaw aufgreifen: 
"Die beste Reaktion auf Traditionis Custodes besteht darin, die Arbeit zur Wiederherstellung der Tradition 
fortzusetzen", und zwar auf jede uns zur Verfügung stehende Weise. Shaw thematisiert dann im weiteren 
Fortgang die Ausbildung von Meßdienern und das Ausbessern von Gewändern.

Haltet jetzt und immer am Glauben fest. Lehrt den Glauben. Lebt den Glauben mit Liebe und Eifer. Alles 
andere tut Gott.

Übersetzung aus dem Englischen,
Original unter

https://rorate-caeli.blogspot.com/2021/08/the-popes-boundenness-to-tradition-as.html

Anmerkungen
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1 Siehe die folgenden Zusammenfassungen bei New Liturgical Movement: "Roundup of Major Reactions to Traditionis 
Custodes", 22. Juli 2021; "Continuing the List of Articles on Traditionis Custodes", 23. Juli 2021; "Further Articles on the 
Motu Proprio Traditionis Custodes", 28. Juli 2021, Links zu Listen auf https://www.pro-missa-tridentina.org/ , 8.8.2021

2 Mehr zur Frage des Kontextes finden Sie in meinem Artikel "Sun, Moon, and Stars: Tradition for the Saints" (Sonne, 
Mond und Sterne: Tradition für die Heiligen), OnePeterFive, 3. Februar 2021.

3 Es sei darauf hingewiesen, daß das Wort ritus (hier mit "Riten" übersetzt) keineswegs selbstverständlich ist; es handelt
sich um einen Begriff von geradezu notorischer Unbestimmtheit, der sich auf alles beziehen kann, von einer bestimmten 
Zeremonie (dem "Ritus der Kommunion", d. h. wie die Kommunion ausgeteilt wird, ob unter einer oder zwei Gestalten) 
bis zu einer vollständigen Liturgie (dem "Ritus der Messe" oder dem "Ritus der Taufe", d. h., das Ganze mit all seinen 
Elementen) über einen ganzen Ritus mit all seinen vielen Liturgien ("der römische Ritus", "der byzantinische Ritus") bis 
hin zu einem bestimmten Gebrauch innerhalb dieses Ritus ("der dominikanische Ritus", der richtiger "der dominikanische
Brauch" genannt werden sollte). Papst Pius XII. hätte nicht gemeint: "Ich kann einen Pacellianischen Ritus erfinden, der 
neben der Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus und der römischen Messe steht", sondern eher so etwas wie 
"die oberste Autorität der Kirche kann den Nicht-Zelebranten den Kelch entziehen". Hätte ein Patriarch nicht eine analo-
ge Macht über seine rituelle Kirche?

4 John A. Monaco, "Was the Sacred Liturgy made for the pope, or the pope for the Sacred Liturgy?" (Wurde die Heilige 
Liturgie für den Papst gemacht, oder der Papst für die Heilige Liturgie?), Catholic World Report, 28. Juli 2021, https://ww-
w.catholicworldreport.com/2021/07/28/was-the-sacred-liturgy-made-for-the-pope-or-the-pope-for-the-sacred-liturgy/.

5 Alle Autoritäten erkennen an, daß die Liturgie ein eigenständiger theologischer Ort ist. Dies bedeutet, daß sie nicht 
einfach das Produkt einer Handvoll Theologen in einem Ausschuß ist, der von der gesetzgebenden Behörde der Kirche 
abgesegnet wurde.

6 Pater John Hunwicke, "Does Traditionis Custodes possess Auctoritas?", Pater Hunwicke's Mutual Enrichment, 17. Juli 
2021, http://liturgicalnotes.blogspot.com/2016/07/auctoritas.html. Wilhelm von Ockham vertrat bekanntlich die Auffas-
sung, daß die göttliche Allmacht in keiner Weise "begrenzt" werden sollte durch logisch vorausgesetzte Bestimmungen 
über das, was Gott seiner eigenen Güte oder der Natur seiner Geschöpfe nach seinem weisen Plan verdankt. Eine aus-
führliche Darstellung findet sich in meinem Artikel "William of Ockham and the Metaphysical Roots of Natural Law", The 
Aquinas Review (2004):1-84, verfügbar unter https://www.academia.edu/6413044/William_of_Ockham_and_the_Meta-
physical_Roots_of_Natural_Law.

7 Vgl. zu einer Kritik an der Formulierung von Papst Pius: P. Christopher Smith, "Liturgical Formation and Catholic Iden-
tity", in Liturgy in the Twenty-First Century: Contemporary Issues and Perspectives, hrsg. v. Alcuin Reid (London/New 
York: Bloomsbury, 2016), 260-286. P. Smith zitiert Aidan Kavanaugh: "Die Maxime umzukehren und den Maßstab des 
Gottesdienstes dem Maßstab des Glaubens unterzuordnen, macht die Dialektik der Offenbarung zunichte... Das Gesetz 
des Glaubens ist nicht das Gesetz des Gottesdienstes. So sind die Glaubensbekenntnisse und die Überlegungen, die 
sie hervorgebracht haben, nicht die Kräfte, die die Taufe hervorgebracht haben. Die Taufe hat vielmehr die trinitarischen 
Glaubensbekenntnisse hervorgebracht. So hat auch die Eucharistie einen Schrifttext, das eucharistische Gebet oder all 
die verschiedenen wissenschaftlichen Theorien über die eucharistische Gegenwart hervorgebracht, wurde aber nicht 
durch sie hervorgebracht. Durch sie beeinflußt: ja. Daraus entstanden oder durch sie hervorgebracht: nein." (261-62).

8 Und tatsächlich wird die potenzielle Fehlerhaftigkeit der Neuformulierung von Pius XII. durch die Dekonstruktion und 
Rekonstruktion des Christkönigsfestes durch Paul VI. bestätigt: siehe Michael P. Foley, "A Reflection on the Fate of the 
Feast of Christ the King", New Liturgical Movement, 21. Oktober 2020, 
https://www.newliturgicalmovement.org/2020/10/a-reflection-on-fate-of-feast-of-christ.htm ; ders. "The Orations of the 
Feast of Christ the King," New Liturgical Movement, 23. Oktober 2020, 
https://www.newliturgicalmovement.org/2020/10/the-orations-of-feast-of-christ-king.html; Peter Kwasniewski, "Should the
Feast of Christ the King Be Celebrated in October or November?" Rorate Caeli, 22. Oktober 2014, https://rorate-
caeli.blogspot.com/2014/10/should-feast-of-christ-king-be.html; "Between Christ the King and 'We Have No King But 
Caesar'," OnePeterFive, 25. Oktober 2020, https://onepeterfive.com/christ-king-no-king-caesar/.

9 Wenn jemand einwendet, der Papst könne solche Änderungen nicht vornehmen, weil er die ihnen zugrunde liegenden 
Lehren nicht vermitteln dürfte, möchte ich anmerken, daß meine drei Beispiele nicht als tatsächliche Behauptung von 
Häresien verstanden werden müssen: Gegen den Besitz von Waffen zu sein, bedeutet nicht, daß Selbstverteidigung un-
moralisch ist; Wunder aus den Lesungen zu streichen, bedeutet an sich nicht, ihre Wahrheit oder die göttliche Inspiration
zu leugnen; vorzuschlagen, daß bestimmten Sündern die Teilnahme an der Messe gestattet werden sollte, bedeutet 
nicht notwendigerweise eine Befürwortung ihres Lebensstils - obwohl alle drei Beispiele Irrtümer implizieren und ihr Ge-
deihen fördern würden. Die Absurdität solcher päpstlichen Neuerungen wäre nicht ausschließlich lehrmäßig, sondern 
gleichzeitig liturgisch, theologisch und moralisch.

10 Im Gegensatz zu dem, was manche behaupten, ist dieser päpstliche Eid mit Sicherheit authentisch, auch wenn im In-
ternet viele gefälschte Versionen davon kursieren. Es gibt zwei moderne kritische Ausgaben des Liber Diurnus, eine von 
Marie Louis Thomas Eugène de Rozière aus dem Jahr 1869 und eine aus dem Jahr 1889 von Theodor E. von Sickel. 
Nach Sickel repräsentieren die drei heute noch erhaltenen Fassungen (Vatikan-, Clermont- und Mailänder MSS; 1958 
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https://www.pro-missa-tridentina.org/


veröffentlichte Hans Foerster diplomatische Ausgaben aller drei Fassungen) den Entwicklungsstand während der Regie-
rungszeit Hadrians I. (Ende des 8. bis Anfang des 9. Jahrhunderts). Der päpstliche Eid ist die Formel 83. Gottfried 
Buschbell argumentierte zwar im Jahr 1896, daß er nach 787 nicht mehr verwendet wurde, Francis Dvornik liefert jedoch
in seinem 1948 erschienenen Buch über das Photianische Schisma ein hervorragendes Argument für seine weitere Ver-
wendung bis ins 11. Jahrhundert. Offenbar wurde der päpstliche Eid irgendwann nach dem 11. Jahrhundert nicht mehr 
verwendet; es läge nahe, seinen Niedergang mit den Expansionsbestrebungen Gregors VII. und seiner reformistischen 
Nachfolger in Verbindung zu bringen.

11 Ins Englische übersetzt von Gerhard Eger und Zachary Thomas, ausgehend vom MS-Text des Vatikan, hg. von Hans
Foerster (1958, S. 145–148). Zum lateinischen Gesamttext samt Anmerkungen vgl. “‘I Shall Keep Inviolate the Discipline 
and Ritual of the Church’: The Early Mediæval Papal Oath,” Canticum Salomonis, 31. Juli 2021, https://sicutincen-
sum.wordpress.com/2021/07/31/i-shall-keep-inviolate-the-discipline-and-ritual-of-the-church-the-early-mediaeval-papal-
oath/.

12 Vgl. Athanasius Schneider, “On the question of a heretical pope,” Gloria Dei, March 28, 2019, https://www.glori-
adei.io/on-the-question-of-a-heretical-pope/. [Über die Fragestellung eines häretischen Papstes, kath.net 21. März 2019, 
https://www.kath.net/news/67374]

13 Dieser und der vorangehende Text stammen aus der 39.  Sitzung des Konstanzer Konzils, die am 9. Oktober 1417 
stattfand und anschließend von Papst Martin V. und Papst Eugen IV. ratifiziert wurde, mit dem impliziten oder expliziten 
Vorbehalt (um die Worte des letzteren zu zitieren) "absque tamen præjudicio juris dignitatis et præeminentiæ Sedis Apo-
stolicæ" (siehe "Das Konzil von Konstanz", https://www.ewtn.com/catholicism/library/council-of-constance-1459; vgl. T. 
Shahan, s.v. Council of Constance, in The Catholic Encyclopedia [New York: Robert Appleton Company, 1908]). Obwohl 
der Text dieses Eides von einem gefälschten Eid kopiert wurde, der Bonifatius VIII. zugeschrieben wird, drückt er den-
noch eine richtig katholische Haltung gegenüber dem Papsttum aus, und das zu einer Zeit, in der viele über ein Amt em-
pört waren, das in der Praxis nicht in der Lage war, die Einheit des Glaubens und der Regierung zu gewährleisten. Siehe
Phillip H. Stump, The Reforms of the Council of Constance (1414-1418) (Leiden: Brill, 1994), 115 
(https://bit.ly/3C06Ug3). Die von mir zitierten anerkannten Passagen des Konzils von Konstanz sollten keineswegs als 
versteckter Hinweis darauf verstanden werden, daß ich den Konziliarismus befürworte. Ich lehne ihn ebenso ab wie den 
Hyperpapalismus. In einem gesunden Ökosystem hängt jeder Organismus davon ab, daß jeder andere an seinem Platz 
seine Aufgabe erfüllt. Wenn eine Art die Oberhand gewinnt oder eine fremde Art eingeführt wird, dann leidet das gesam-
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